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Liebe Eltern,
innerhalb einer Woche nach der Geburt muss Ihr Kind standesamtlich angemeldet werden. Sie 
können dies in der Hauptaufnahme (Kabine 3) durchführen.

Öffnungszeiten
• Montag – Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr und 12:30 – 15:30 Uhr

• Freitag: 8:00 – 12:30 Uhr

Telefonnummer
• 05221 94 2417

Benötigte Dokumente
• Eltern, die in Deutschland geheiratet haben oder Eltern mit ausländischer Eheurkunde
➢ Ausweise (wenn nicht deutsch, Reisepässe),
➢ Familienstammbuch oder Eheurkunde (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Geburtsurkunden der Eltern (ggf. mit offizieller Übersetzung).

• Nicht verheiratete Eltern
➢ Ausweise (wenn nicht deutsch, Reisepässe),
➢ Geburtsurkunden der Eltern (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Vaterschaftsanerkennung und ggf. Sorgeerklärung.
➢ Ohne Vaterschaftsanerkennung wird der Vater nicht in die Geburtsurkunde eingetragen.

• Mutter geschieden
➢ Ausweis (wenn nicht deutsch, Reisepass),
➢ Geburtsurkunde (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Scheidungsurkunde (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Vaterschaftsanerkennung und ggf. Sorgeerklärung.
➢ Ohne Vaterschaftsanerkennung wird der Vater nicht in die Geburtsurkunde eingetragen.

• Mutter verwitwet
➢ Ausweis (wenn nicht deutsch, Reisepass),
➢ Geburtsurkunde (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Sterbeurkunde des Ehemannes (ggf. mit offizieller Übersetzung),
➢ Vaterschaftsanerkennung und ggf. Sorgeerklärung eines neuen Partners.
➢ Ohne Vaterschaftsanerkennung wird der verstorbene Ehemann als Vater in die Geburtsurkunde 

eingetragen.

In Sonderfällen können auch noch zusätzliche Dokumente benötigt werden.

Hinweis
• Beide Elternteile müssen die Anmeldung unterschreiben!

Gebühren (die Gebühr kann nur als Bargeld entgegengenommen werden)
• Geburtsurkunde inkl. Geburtsbescheinigungen 15 € (jede weitere Urkunde 8 €)

• Internationale Geburtsurkunde 15 € (jede weitere Urkunde 15 €)


